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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rechtswidrige Sozialleistungssanktionen gegen 
Flüchtlinge beenden – Entscheidung des Landes-
sozialgerichts beachten  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatregierung wird aufgefordert, die rechtswidri-
ge Praxis pauschaler Sozialleistungskürzungen ge-
genüber Flüchtlingen in bayerischen Aufnahmeein-
richtungen umgehend zu beenden. Die zuständigen 
Sozialbehörden sind anzuweisen, die Entscheidung 
des Bayerischen Landessozialgerichts gegen pau-
schale Leistungskürzungen für Flüchtlinge ab sofort 
zu beachten, bisherige rechtswidrig erfolgte Leis-
tungskürzungen aufzuheben und einbehaltene Sozial-
leistungen rückwirkend an die betroffenen Personen 
auszuzahlen. 

 

 

Begründung: 

Bereits im Oktober 2017 hatten Unterstützerinnen und 
Unterstützer von Flüchtlingen der Stadt Bamberg vor-
geworfen, rechtswidrig in zahlreichen Fällen das men-
schenwürdige Existenzminimum für Flüchtlinge in der 
Aufnahmereinrichtung Oberfranken zu kürzen. Die 
Stadt Bamberg legte einige wenige Fälle der Regie-
rung von Oberfranken zur Prüfung vor und ließ sich 
von ihr legales Handeln bestätigen. Die Regierung 
von Oberfranken ist in die Kürzung von Sozialleistun-
gen selbst involviert und deshalb keine unabhängige 
Prüfinstanz.  

Die Stadt Bamberg begründet ihre pauschalen Sank-
tionen gegen Dublin-Fälle damit, dass die Betroffenen 
über ein sicheres Herkunftsland eingereist sind und 
nur nach Deutschland weiterreisen würden, um hier 
Sozialleistungen zu bekommen. Deshalb greife hier 
§ 1 a Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
der Sanktionen wegen Einreise zum Sozialleistungs-
bezug erlaubt. Schon das Sozialgericht in Bayreuth 
hält dieses Vorgehen regelmäßig für rechtswidrig. 
Denn diese Sanktion ist nur zulässig, wenn das Sozi-

alamt den Betroffenen nachweisen kann, dass ihre 
Hauptmotivation bei der Einreise der Sozialleistungs-
bezug war. Diesen Beweis blieb das Sozialamt bisher 
schuldig. 

Das Bayerische Landessozialgericht (LSG) erklärt mit 
seinem Beschluss vom 01.03.2018 nun bereits das 
Verwaltungsverfahren des Bamberger Sozialamts zu 
den Sozialleistungssanktionen aufgrund massiver 
Formfehler für rechtswidrig. Ein rechtsstaatliches Ver-
fahren sieht vor, dass Betroffene vor einer Sanktion 
anzuhören sind, dass eine Sanktion zu verbeschei-
den, zeitlich zu befristen und den Betroffenen schrift-
lich mitzuteilen ist. Das Sozialamt Bamberg hat jedoch 
die Leistungen einfach eingestellt, sobald es von der 
Regierung von Oberfranken die Information bekom-
men hat, dass eine Sanktion möglich ist. Es wurde 
niemand angehört, es gab keine schriftlichen Be-
scheide. Das LSG erklärt dazu, dass die Verweige-
rung des Bargelds durch das Sozialamt „rechtswidrig“ 
war: „Eine gesetzliche Grundlage für diese Entschei-
dung ist nicht gegeben. Insbesondere fehlt es an ei-
nem […] Verwaltungsakt“. 

Nach Informationen der Staatregierung wurden in 
Bayern im Jahr 2017 (April bis Dezember) in durch-
schnittlich 1.201 Fällen Leistungen nach § 1 a ge-
kürzt. Im Jahr 2018 sind es durchschnittlich 
1.609 Fälle. Leistungskürzungen erfolgten nahezu 
flächendeckend, so die Staatsregierung. Offensicht-
lich wird nicht nur in Bamberg, sondern auch in ande-
ren bayerischen Aufnahmeeinrichtungen und Transit-
lagern in Bayern Flüchtlingen automatisch das Bar-
geld gestrichen, sobald ihr Asylantrag abgelehnt wur-
de oder ein sog. Dublin-Fall vorliegt. 

Alle Menschen haben jedoch den Anspruch auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum. Eine pauscha-
le Streichung von Grundleistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz in Form des Geldbetrags und 
der Sachleistungen zur Deckung des notwendigen 
persönlichen Bedarfs ist deshalb nicht statthaft. Ein 
etwaiger Missbrauch von Sozialleistungen ist durch 
Prüfung der zuständigen Sozialbehörden in jedem 
Einzelfall nachzuweisen. Daher müssen alle bisheri-
gen Leistungskürzungen gegenüber Flüchtlingen 
überprüft und bei einem Verstoß gegen die Entschei-
dung des LSG rückgängig gemacht werden. Die 
Staatregierung muss hier die zuständigen Behörden 
anweisen, möglicherweise noch weiterhin bestehende 
Sanktionen aufzuheben und rechtswidrig einbehaltene 
Sozialleistungen den betroffenen Personen rückwir-
kend auszuzahlen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/22226 

Rechtswidrige Sozialleistungssanktionen gegen Flüchtlinge be-
enden - Entscheidung des Landessozialgerichts beachten  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 86. Sit-
zung am 5. Juli 2018 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/22226, 17/23792 

Rechtswidrige Sozialleistungssanktionen gegen Flüchtlinge be-
enden – Entscheidung des Landessozialgerichts beachten  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro­

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei­

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ­

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge­

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge­

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment­

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.

Protokollauszug
140. Plenum, 27.09.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 140. Vollsitzung am 27. September 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/22226 vom 17.05.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/23792 des SO vom 05.07.2018
	Beschluss des Plenums 17/24175 vom 27.09.2018
	Plenarprotokoll Nr. 140 vom 27.09.2018

